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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99101009006000, 99101009006000

Leistungsbezeichnung I Friedhöfe

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Kirchhof, Ruhestätte, Beerdigung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Sterbefall (101)

Verrichtungskennung Genehmigung (006)

SDG-Informationsbereich Vorschriften für den Todesfall, einschließlich solcher
über die Überführung der sterblichen Überreste in
einen anderen Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Urkunden und Bescheinigungen (1070200), Todesfall
(1190100)

Einheitlicher
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Modul Sachverhalt

Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und
Friedhofswesen des Landes Schleswig-Holstein
(Bestattungsgesetz - BestattG),
  • Landesverordnung über die Durchführung der
Leichenschau und die Ausstellung einer
Todesbescheinigung (Bestattungsverordnung -
BestattVO).
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattG+SH+Inhaltsverzeichnis&
psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattV+SH+Eingangsformel&ps
ml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattG+SH+Inhaltsverzeichnis&
psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=BestattV+SH+Eingangsformel&ps
ml=bsshoprod.psml&max=true

Teaser Auf allen Friedhöfen werden grundsätzlich Erdgräber
für Sargbeisetzungen und Urnengräber angeboten.

Volltext Friedhöfe sind Stätten der Erinnerung. Sie sind Orte
der Ruhe und Besinnung und auch kulturgeschichtlich
bedeutsam.  
  
Grundsätzlich werden auf allen Friedhöfen sowohl
Erdgräber für Sargbeisetzungen als auch Urnengräber
angeboten. Beide lassen sich jeweils unterscheiden in
Wahlgräber (Standortwahl und Verlängerung möglich)
und Reihengräber mit fester Laufzeit die nicht
verlängert werden können.

Erforderliche Unterlagen Sollten Sie Nachfragen zu bestimmten Grabfeldern
haben, ist die Nennung der Grab- und/oder
Feldnummer für die Bearbeitung Ihrer Frage hilfreich.  
  
Bei der Erdbestattung sind vorzulegen: Sterbeurkunde
und Anzeige des Sterbefalls beim Standesamt in
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Modul Sachverhalt

dessen Zuständigkeit der Todesfall eingetreten ist.  
Dafür werden folgende Papiere benötigt:

  • Totenschein,
  • bei ledigen Personen: Geburtsurkunde (Jahrgang >
1958) oder Familienbuch der Eltern,
  • bei verheirateten Personen: Familienstammbuch
(Jahrgang > 1958) oder Heiratsurkunde,
  • bei geschiedenen Personen: Scheidungsurkunde,
  • bei verwitweten Personen: Sterbeurkunde der/des
verstorbenen Ehegatten,
  • Personalausweis der/des Verstorbenen,
  • Sterbefallanzeige.

Einäscherungen mit Urnenbeisetzung
(Feuerbestattungen) können auf einem Friedhof oder
von einem Schiff aus auf See durchgeführt werden.
Beim Krematorium sind die folgenden Dokumente
vorzulegen:

  • Willensbekundung,
  • Sterbeurkunde,
  • Totenschein,
  • Amtsärztliche Bescheinigung.

Zur Urnenbeisetzung darf das Krematorium die mit der
Totenasche gefüllte Urne nur gegen den Nachweis
einer Beisetzungsmöglichkeit aushändigen. Die
Beisetzung der Urne muss dem Krematorium ebenfalls
formlos nachgewiesen werden.  
Die Urnenbeisetzung darf auf einem Friedhof oder auf
See (Seebestattung) stattfinden. Die Seebestattung
wird üblicherweise vom Bestattungsunternehmer
organisiert oder durchgeführt. Bei der
Urnenbeisetzung auf See ist ein Mindestabstand von 3
Seemeilen zur Küste einzuhalten. Es sind
wasserlösliche und biologisch abbaubare Urnen zu
verwenden.

Voraussetzungen
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Kosten Es fallen Gebühren an. Genaue Auskünfte hierzu erteilt
die zuständige Friedhofsverwaltung.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise Weitere Informationen finden Sie auch auf den
Internetseiten des Ministeriums für Justiz und
Gesundheit (MJG)
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/ge
sundheitsvorsorge/gesundheitsdienste/gesundheits_di
enste_Bestattungsgesetz.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/ge
sundheitsvorsorge/gesundheitsdienste/gesundheits_di
enste_Bestattungsgesetz.html

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An die für den Friedhof zuständige Kirchengemeinde
oder an die zuständige Gemeinde-, Amts- oder
Stadtverwaltung.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Friedhöfe, Cemeteries
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